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III. Schutz und Grenzen

1. Boykott als Verletzung der Persönlichkeit

BGE 22 I 175 ff., 185 (Bäcker Vögtlin, 1896)

"[Der Boykott] ist ein Angriff auf ein anerkanntes, im 
Anspruch auf Geltung der Persönlichkeit bestehendes 
Rechtsgut […]."

BGE 86 II 365 ff., 376 (Vertglas, 1960)

"Das Bundesgericht hat von jeher ein Recht des 
Boykottierten auf Achtung und Geltung seiner 
Persönlichkeit im Geschäftsverkehr anerkannt […]."
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III. Schutz und Grenzen

1. Boykott als Verletzung der Persönlichkeit

BGE 86 II 365 ff., 377 f. (Vertglas, 1960)

"Nun lässt sich aber nicht sagen, dieses Ziel, bestehend 
in der Vernichtung, Verdrängung, Unterwerfung oder 
Massregelung des Boykottierten, sei notwendigerweise 
unerlaubt.
[…]
Nur wer mit dem Boykott offensichtlich überwiegende 
berechtigte Interessen verfolgt, die er auf keine andere 
Weise wahren kann, verstösst nicht gegen das Recht."

Übertragbar, unter Berücksichtigung des (beträchtlichen) 
Gewichts der Meinungsäusserungsfreiheit
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III. Schutz und Grenzen

2. Begrenzung an der Quelle ("Emissionsbegrenzung")?

Ein cancel culture Gesetz (ccG) als Kartellgesetz (KG) des 21. Jahrhunderts?

Eine Begrenzung an der Quelle ("Emissionsbegrenzung")? 
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III. Schutz und Grenzen

2. Begrenzung an der Quelle ("Emissionsbegrenzung")?

Regeln gegen Hass im Netz – das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) ist seit dem 1. Oktober 2017 in Kraft.
Das Gesetz zielt darauf, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf 
den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Dazu zählen z.B. Beleidigung, üble 
Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung 
und Bedrohung. Um die sozialen Netzwerke zu einer zügigeren und umfassenderen Bearbeitung von 
Beschwerden insbesondere von Nutzerinnen und Nutzer über Hasskriminalität und andere strafbare 
Inhalte anzuhalten, wurden mit dem NetzDG gesetzliche Compliance-Regeln für soziale Netzwerke 
eingeführt.
Dies beinhaltet eine gesetzliche Berichtspflicht für Anbieterinnen und Anbieter sozialer Netzwerke über 
den Umgang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten, Vorgaben zum Vorhalten eines 
wirksamen Beschwerdemanagements sowie zur Benennung eines inländischen 
Zustellungsbevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten können mit Bußgeldern gegen das 
Unternehmen und die Aufsichtspflichtigen geahndet werden. Außerdem wird Opfern von 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz ermöglicht, aufgrund gerichtlicher Anordnung die 
Bestandsdaten der Verletzerinnen und Verletzer von den Diensteanbietenden zu erhalten.

(Quelle: BMJ)



Prof. Dr. Felix Uhlmann 14

III. Schutz und Grenzen

2. Begrenzung an der Quelle ("Emissionsbegrenzung")?

EU einigt sich auf Digitalgesetz gegen Hass
Stand: 23.04.2022 03:50 Uhr
Kriegspropaganda, Lügen, Hass und Hetze - all das soll es im Internet bald weniger 
geben. Die EU hat sich auf ein wegweisendes Gesetz verständigt. Die letzte 
Verhandlungsrunde hatte es nochmal in sich.
Hassrede und andere illegale Inhalte im Internet müssen in der Europäischen Union 
künftig schneller gelöscht werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-
Staaten einigten sich am frühen Morgen in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Dienste 
(Digital Services Act, DSA), das für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und 
mehr Schutz der Verbraucher sorgen soll.      (Quelle: Tagesschau)

Grundsätzlich gegen Illegales gerichtet – ab wann werden kritische Aufrufe 
illegal (oder gar strafbewehrt) im Sinne eines Boykotts?
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III. Schutz und Grenzen

2. Begrenzung an der Quelle ("Emissionsbegrenzung")?

Wir bekämpfen schädliches Verhalten und schützen und unterstützen unsere 
Gemeinschaft:
Die Menschen werden nur dann Gemeinschaften auf Meta-Produkten bilden, 
wenn sie sich sicher fühlen. Wir beschäftigen weltweit spezielle Teams und 
entwickeln fortschrittliche technische Systeme, um Missbrauch unserer 
Produkte, schädliches Verhalten gegenüber anderen und Situationen 
aufzudecken, in denen wir möglicherweise dazu beitragen können, unsere 
Gemeinschaft zu unterstützen und zu schützen. Wenn wir von derartigen 
Inhalten oder Verhaltensweisen erfahren, werden wir geeignete Maßnahmen 
ergreifen, z. B. indem wir Hilfe anbieten, Inhalte entfernen, den Zugriff auf 
bestimmte Features sperren, ein Konto deaktivieren oder Kontakt mit den 
Strafverfolgungsbehörden aufnehmen. Wir teilen Daten mit anderen Meta-
Unternehmen, wenn wir Missbrauch oder schädliches Verhalten durch eine 
Person feststellen, die eines unserer Produkte nutzt. (Quelle: facebook)

https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=tos
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Zürich
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IV. Tiefere Ursachen 

Moralisierung des Rechts und Verrechtlichung der Moral 
– Nährboden der cancel culture?

- Durchsetzung gegenüber den Studierenden mittels Disziplinarrecht?
- Durchsetzung der Angestellten via Personalrecht?
- Neue Pflichten der Angestellten (workshops zur Diversität etc.)?
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IV. Tiefere Ursachen 

Moralisierung des Rechts und Verrechtlichung der Moral 
– Nährboden der cancel culture?

Beim Gendern ist die HSG die strengste Uni der Schweiz

Einem deutschen Studenten wurden Punkte abgezogen, weil er ausschliesslich in der männlichen 
Form schrieb. Auch an Schweizer Hochschulen gibt es Vorschriften für genderneutrale Sprache.

(Quelle: 20 Minuten)

- Prüfungsrelevant?

(Quelle: HSG Hallo Prüfungsstress!
Stressfrei durch die Prüfungen)
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IV. Tiefere Ursachen 

Moralisierung des Rechts und Verrechtlichung der Moral 
– Nährboden der cancel culture?

HSG-Studierende stimmen gegen Namensänderung: Studentenschaft wird 
nicht in die gendergerechte Form Studierendenschaft umbenannt
Nach einer jahrelangen Debatte haben sich die Studentinnen und Studenten 
der Universität St. Gallen mit 53 Prozent gegen eine Umbenennung der 
Studentenschaft in Studierendenschaft ausgesprochen. Zum ersten Mal wurde 
diese Frage in einer Urabstimmung geklärt.

(Quelle: Tagblatt)

- Gegenbewegungen?

Begünstigt die Ausdehnung von Rechtsregeln in die soziale 
Dimension die Anfälligkeit für eine (übertriebene) cancel culture?
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V. Zusammenfassung

1. Der Aufruf zum "canceln" verfolgt oft legitime Zwecke und 
ist durch die Meinungsäusserungsfreiheit geschützt.

2. Schlägt das "canceln" in einen Boykott um, ist dieser 
vorbehältlich qualifizierter Rechtfertigungen rechtswidrig 
(Persönlichkeitsverletzung). Die Betroffenen können sich 
(zivilrechtlich) zur Wehr setzen.

3. Es dürfte schwierig sein, unzulässiges "canceln" 
regulatorisch oder selbstregulatorisch in den Griff zu 
bekommen ("Emmissionsbegrenzung"). Hingegen bieten 
sich Schutzmechanismen zugunsten der Betroffenen an 
("Immissionsschutz"). 

4. Die Grenze zwischen Recht und Moral sollte nicht verwischt 
werden. Es ist zu untersuchen, ob solche Entwicklungen die 
cancel culture begünstigen.


